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II. Vatikanisches
Konzil, Dekret über
das Laienapostolat
„Apostolicam
actuositatem“ (Kap.
1, Nr. 2)

Angehörigen des Opus Dei sind
wie alle Christen berufen, in
der Gesellschaft apostolisch zu
wirken. Von dieser Berufung
spricht das Konzilsdekret, aus
dem wir einen entsprechenden
Abschnitt bringen.
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Die Berufung der Laien zum Apostolat

2. Dazu ist die Kirche ins Leben
getreten: Sie soll zur Ehre Gottes des
Vaters die Herrschaft Christi über die
ganze Erde ausbreiten und so alle
Menschen der heilbringenden
Erlösung teilhaftig machen (vgl. Pius
XI., Enz. Rerum Ecclesiæ: AAS 18,
1926, 65), und durch diese Menschen
soll die gesamte Welt in Wahrheit auf
Christus hingeordnet werden. Jede
Tätigkeit des mystischen Leibes, die
auf dieses Ziel gerichtet ist, wird
Apostolat genannt; die Kirche
verwirklicht es, wenn auch auf
verschiedene Weise, durch alle ihre
Glieder; denn die christliche
Berufung ist ihrer Natur nach auch
Berufung zum Apostolat. Wie sich im
Gefüge eines lebendigen Leibes ein
Glied nicht nur passiv verhält,
sondern zugleich mit dem Leben des
Leibes auch an seinem Tun
teilnimmt, so bewirkt auch im Leib
Christi, der die Kirche ist, der ganze



Leib „gemäß der jedem einzelnen
Glied zugemessenen Wirkkraft das
Wachstum des Leibes“ (Eph 4,16). Ja
so stark ist in diesem Leib die
Verbindung und der Zusammenhalt
der Glieder (vgl. Eph 4,16), daß man
von einem Glied, das nicht nach
seinem Maß zum Wachstum des
Leibes beiträgt, sagen muß, es nütze
weder der Kirche noch sich selber.

Es besteht in der Kirche eine
Verschiedenheit des Dienstes, aber
eine Einheit der Sendung. Den
Aposteln und ihren Nachfolgern
wurde von Christus das Amt
übertragen, in seinem Namen und in
seiner Vollmacht zu lehren, zu
heiligen und zu leiten. Die Laien
hingegen, die auch am
priesterlichen, prophetischen und
königlichen Amt Christi teilhaben,
verwirklichen in Kirche und Welt
ihren eigenen Anteil an der Sendung
des ganzen Volkes Gottes (vgl. II. Vat.
Konzil, Dogm. Konst. über die Kirche



Lumen Gentium, Art. 31: AAS
57,1965, 37).

Durch ihr Bemühen um die
Evangelisierung und Heiligung der
Menschen und um die
Durchdringung und
Vervollkommnung der zeitlichen
Ordnung mit dem Geist des
Evangeliums üben sie tatsächlich ein
Apostolat aus. So legt ihr Tun in
dieser Ordnung offen für Christus
Zeugnis ab und dient dem Heil der
Menschen. Da es aber dem Stand der
Laien eigen ist, inmitten der Welt
und der weltlichen Aufgaben zu
leben, sind sie von Gott berufen, vom
Geist Christi beseelt nach Art des
Sauerteigs ihr Apostolat in der Welt
auszuüben.

pdf | automatisch generiertes
Dokument von https://opusdei.org/de-

de/article/ii-vatikanisches-konzil-dekret-

https://opusdei.org/de-de/article/ii-vatikanisches-konzil-dekret-uber-das-laienapostolat-apostolicam-actuositatem-kap-1-nr-2/
https://opusdei.org/de-de/article/ii-vatikanisches-konzil-dekret-uber-das-laienapostolat-apostolicam-actuositatem-kap-1-nr-2/


uber-das-laienapostolat-apostolicam-
actuositatem-kap-1-nr-2/ (31.03.2026)

https://opusdei.org/de-de/article/ii-vatikanisches-konzil-dekret-uber-das-laienapostolat-apostolicam-actuositatem-kap-1-nr-2/
https://opusdei.org/de-de/article/ii-vatikanisches-konzil-dekret-uber-das-laienapostolat-apostolicam-actuositatem-kap-1-nr-2/

	II. Vatikanisches Konzil, Dekret über das Laienapostolat „Apostolicam actuositatem“ (Kap. 1, Nr. 2)

